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D· NÖ L d . h'"h S' 2 8. Mai 2002 h le an esreglerung at In I rer Itzung vom ....... "."." .... " .... " ..... " .. " besc lossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Arbeitszeitgesetz, das Krankenanstalten-Ar

beitszeitgesetz und das Bäckereiarbeiter/innengesetz 1996 geändert werden und das 

Bundesgesetz über die Nachtarbeit von Frauen aufgehoben wird (EU-Nachtarbeits-An

passungsgesetz), wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zur Begutachtungsfrist: 

Gemäß Art. 1 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 der Vereinbarung zwischen dem Bund, 

den Ländern und den Gemeinden über einen Konsultationsmechanismus und einen 

künftigen Stabilitätspakt der Gebietskörperschaften sind Gesetzesentwürfe der Bun

desministerien zur Stellungnahme innerhalb einer angemessenen Frist zu übermitteln. 

Diese Frist darf, gerechnet ab Zustellung, vier Wochen nicht unterschreiten. 

Die Verkürzung der Begutachtungsfrist auf drei Wochen, welche nicht begründet wur

de, erscheint nicht gerechtfertigt, zumal die Frist von vier Wochen bereits eine Min

destfrist darstellt und grundsätzlich eine angemessene Frist zu gewähren ist. 
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2. Zum Inhal~: 

. Gegenden Gesetzesentwutf-werden-grundsätztich keine Einwendungen-erhoben .. -

Aufgrund der Tatsache, dass die Nachtarbeit negative Auswirkungen auf die gesund": 

heitliche und soziale Situation von Nachtarbeitnehmer/innen nach sich zieht, sollten 

weitere Begleitmaßnahmen überlegt werden, etwa: 

• auf Wunsch der Arbeitnehmer/innen: Recht auf Versetzung auf einen Tagesarbeits

platz bei notwendiger Pflege naher Angehöriger, erleichterte 

Versetzungsmöglichkeit auf einen Tagarbeitsplatz; 

• weitere arbeitgeberische Begleitmaßnahmen wie Ruhegelegenheiten, Möglichkeit 

zur Verpflegung auch während der Nacht, Ermöglichung zur Teilnahme an Aus

und Weiterbildungsmaßnahmen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme 

übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Dr. Pr ö I1 

Landeshauptmann 

19/SN-326/ME XXI. GP - Stellungnahme zu Entwurf (gescanntes Original)2 von 3



-3-

LAD1-VD-19169/001 

1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an das Präsidium des Bundesrates 

3. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

4. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

5. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

6. an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 

7. an den Landtag von Niederösterreich 

(zu Handen des Herrn Präsidenten) 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der Ausferti~ 
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NÖ Landesregierung 

Dr. Pröll 

Landeshauptmann 
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